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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2794 /J der 
Abgeordneten Walter Rauch u.a. wie folgt: 

 
Frage 1-3)  Vom Ergebnis dieser Studie erfuhren wir im Laufe des Septembers 2014. 

Frage 4) Die Zustimmung ist laut dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG) die gültige, 
insbesondere ohne Zwang abgegebene Willenserklärung des oder der Betroffenen, dass er 
oder sie in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall in die Verwendung seiner oder ihrer 
Daten einwilligt. 

Wird seitens des Anbieters einer App nicht vollständig darauf hingewiesen, welche Daten 
verarbeitet werden, oder ist nicht klar wofür die Berechtigung überhaupt benötigt wird, 
kommt es in diesen Bereichen zu keiner wirksamen Zustimmungserklärung der Konsumen-
tInnen im Sinne des DSG. 

Allerdings ist die Verarbeitung von Daten nach dem DSG auch ohne Zustimmungserklärung 
zulässig, wenn die Verarbeitung der Daten zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung 
zwischen dem Anbieter einer App und KonsumentInnen erforderlich ist. Darüber hinaus ist 
die Verarbeitung von Daten unzulässig. 

Frage 5) Wie bereits in Frage 4 ausgeführt, muss die Zustimmungserklärung unter anderem 
in Kenntnis der Sachlage abgegeben werden, damit es zu einer rechtsgültigen Datenverar-
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beitung kommen kann. Aus der Studie ergibt sich, dass aus unterschiedlichen  Gründen eine 
solche Kenntnis der Sachlage oft nicht gegeben sein wird. 

Frage 6) 7) und 8) 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen bilden das österreichische Datenschutzgesetz 2000 
sowie die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG. 

Frage 9) 

Das Sozialministerium betreibt die Webseite www.konsumentenfragen.at, auf der Konsu-
mentInnen laufend auf datenschutzrechtliche Problemfälle insbesondere auch beim Herun-
terladen von Apps aufmerksam gemacht werden. So wurde zB. im März 2014 auf der Web-
seite die Thematik des Datenschutzes bei Internetanwendungen im Auto behandelt.  

Darüber hinaus stellt das Sozialministerium auf dieser Webseite auch Unterrichtsmaterialien 
für LehrerInnen zur Verfügung, mittels jener SchülerInnen für Datenschutz – besonders im 
Zusammenhang mit dem Internet – sensibilisiert werden. 

Frage 10) und 11) 

Es werden auf der Webseite laufend datenschutzrechtliche Problemstellungen behandelt.  

Frage 12)  

Die Zugriffsrechte und die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei Navigationsapps 
sind Teil des umfassenden Problems der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit inter-
netbasierten Anwendungen. So wurde auf der Webseite konsumentenfragen.at unter ande-
rem bereits auch über den Datenhunger bei Handyspielen und bei Fitnessarmbändern in-
formiert. Dass die Nutzung einer Anwendung nur mit Zustimmung zu einer Zugriffsberechti-
gung möglich ist, die über das notwendige Maß hinausgeht, wird aus der Sicht des Konsu-
mentenschutzes äußerst kritisch gesehen. 

Frage 13) 

Hier wird noch einmal darauf hingewiesen, dass für die Verarbeitung von Daten, eine Zu-
stimmungserklärung ohne die (ausreichende) Angabe des Verwendungszweckes nicht wirk-
sam ist.  

Mit freundlichen Grüßen 

HBM Rudolf Hundstorfer 
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